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m 13.12.2023 wird im Sächsischem 

Landtag über die von mehr als 10.000 

Bürgern unterzeichnete Petition „Kein  

weiterer Ausbau des Frachtflughafens 

Leipzig/Halle“ abgestimmt. Dazu liegt u.a. eine 

Beschlussempfehlung der Koalitionsparteien vor. 

Diese lautet „1. Der Petition kann nicht abgeholfen 

werden.", "2. Die Petition wird der Staatsregierung als 

Material übergeben.“ Als Begründung wird u.a. 

ausgeführt „Die Petenten wurden …am 03.05.2023 … 

zum geplanten Abschluss der Petition 07/01273/1 

informiert“ und haben „sich .... zu dem 

Verfahrensvorschlag auf positive Weise geäußert." 

Das suggeriert, dass wir über das Votum „Der Petition 

kann nicht abgeholfen werden“ informiert wurden. 

Welche Wirkung derartige Falschinformationen 

haben, zeigt ein Kommentar der LVZ vom 04.12.2023. 

Der Chefkorrespondent Landespolitik LVZ+DNN, Kai 

Kollenberg, schrieb „Die Bürgerinitiative kann – 

ausweislich der Beschlussempfehlung für den Landtag 

– mit dem Ausgang des Petitionsverfahrens leben, sie 

begrüßt die Übersendung ihrer Unterlagen an die 

Regierung.“ 

 

 

Wir sehen es als unsere Pflicht an, die Abgeordneten 

des Sächsischen Landtages, aber auch die 

Öffentlichkeit und die Presse, über den wahren 

Sachverhalt zu informieren.   

Uns wurde mit Schreiben vom 03.05.23 mitgeteilt: 

„…möchte der Ausschuss die Petition vor der 

Sommerpause formal abschließen und der 

Staatsregierung zur Berücksichtigung übermitteln“, 

was in Bezug auf die möglichen Voten (siehe unten) 

schon ein wesentlicher Unterschied zu einer 

Ablehnung ist. Wir waren auch nicht mit dem 

Abschluss des Petitionsverfahrens einverstanden, 

sondern haben in unserer Antwort eine neuerliche 

Anhörung vor dem Petitionsausschuss gefordert.  

 

Der Auszug der Beschlussempfehlung sowie der darin 

angesprochen Schriftwechsel ist als Anlage beigefügt. 

Es ist den Abgeordneten überlassen, wie sie am 

13.12. mit einer derart falschen Empfehlung 

umgehen. Ein fahler Beigeschmack beliebt es 

allemal. 

 

 

 

A   

"Gschmäckle" bei beabsichtigter Entscheidung des Landtages 

zur Petition „Frachtflugausbau“ 
Falsche Behauptungen der Koalition in der Beschlussempfehlung an die Abgeordneten 
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Hinweis:  

Laut Sächsischem Petitionsrecht Auszug aus der 

Geschäftsordnung | Der Sächsische Landtag 

(sachsen.de) gibt es nach §63 (1) folgende 3 Voten des 

Petitionsausschusses: 

1. Der Petition wird abgeholfen, teilweise 

abgeholfen oder kann nicht abgeholfen 

werden. 

2. Die Petition wird für erledigt erklärt. 

3. Die Petition wird der Staatsregierung zur 

      Berücksichtigung, Erwägung, Veranlassung 

      bestimmter Maßnahmen oder als Material 

      überwiesen. 

 

 

Anlagen 

- Auszug aus der Beschlussempfehlung 

- Schreiben des Petitionsausschusses vom 03.05.2023 

- unsere Antwort darauf (Mail vom 01.06.2023) 

- Schreiben des Petitionsausschusses vom 20.06.202 
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